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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Ende Jahr publizierte das BAK eine im Vorjahr von Bundesrätin Sommaruga (sp) in
Erfüllung diverser parlamentarischer Vorstösse in Auftrag gegebene Studie einer
Arbeitsgruppe zur Ausgestaltung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter. Die im
Bericht präsentierten Vorschläge der Arbeitsgruppe (Agur12) zielen auf eine geringe
Modernisierung der bestehenden Rechtslage, die eher auf Informations- und
Anreizstrukturen denn auf Reglementierungen setzt. Nutzer von illegalen
Filmplattformen würden nach der Arbeitsgruppe auch in Zukunft nicht strafrechtlich
verfolgt. Die Studie schlägt hingegen vor, den Behörden die Kompetenz zu erteilen, den
Internetzugang zu illegalen Quellen sperren zu lassen. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.12.2013
MARLÈNE GERBER

Schweizer Künstlerinnen und Künstler sollen am Verkaufserlös beteiligt werden, falls
ihre Werke weiterveräussert werden. Das im Vorjahr von Werner Luginbühl (bdp, BE)
eingereichte, breit abgestützte Postulat, das vom Bundesrat das Aufzeigen von
Möglichkeiten zur Einführung des sogenannten Folgerechts verlangte, wurde in der
Frühjahrssession 2014 vom Ständerat angenommen. Die Forderung nach einer
Einführung des Folgerechts wurde im Vorjahr von Seiten verschiedener
Künstlerverbände laut. Die Kunstschaffenden wiesen darauf hin, dass die Schweiz in
diesem Bereich des Urheberrechtsschutzes der EU hinterher hinke. In ihrer
unterstützenden Haltung zum Postulat bemerkte Bundesrätin Sommaruga (sp), dass das
Folgerecht innerhalb der Künstlerszene nicht unumstritten sei. Ein Bericht könne
jedoch auf die in der EU gesammelten Erfahrungen zurückgreifen, um so mögliche
Konsequenzen einer entsprechenden Gesetzesanpassung aufzuzeigen. Die Forderung
zur Einführung des Folgerechts ist nicht neu: Sie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts
bereits von Ferdinand Hodler als Präsident der Gesellschaft Schweizerischer Maler,
Bildhauer und Architekten geäussert und nicht zuletzt 2001 in einer Motion von alt-
Nationalrätin Aeppli (sp, ZH) gefordert, deren Anliegen erfolgreich in ein Postulat
umgewandelt worden war. Jedoch auch 2006 hatte der Bundesrat auf die
Umstrittenheit der Forderung hingewiesen und Argumente für eine Neubeurteilung der
Situation als nicht vorhanden erklärt. Luginbühl sieht in der seit jüngster Zeit geltenden
flächendeckenden Durchsetzung im EU-Raum nun durchaus neue Argumente zur
Wiederaufnahme der Debatte. 2

POSTULAT
DATUM: 19.03.2014
MARLÈNE GERBER

National- und Ständerat sprachen sich auf Anraten der Regierung oppositionslos für
eine Motion der nationalrätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR)
aus, welche die bestehende Abgabe auf leeren Datenträgern revidieren wollte. Wer
heute einen unbespielten digitalen Datenträger (z.B. in Form einer CD, DVD oder eines
MP3-Players) kauft, zahlt darauf eine Abgabe, die den Kulturschaffenden als
Entschädigung für die gesetzlich erlaubte Privatkopie zurückvergütet wird.
Handlungsbedarf ortete die Kommission aufgrund neuerer Entwicklungen, namentlich
der Entstehung von Cloud- und Streaming-Diensten, welche die Weiterverbreitung von
urheberrechtlich geschütztem Material ohne Leerträger ermöglichen. Einer –
mittlerweile zurückgezogenen – parlamentarischen Initiative der FDP-Liberalen
Fraktion, welche die Abgabe auf leeren Datenträgern abschaffen wollte, gab die WAK-
NR hingegen keine Folge. Dieser Entscheid wurde einstimmig getragen (4 Enthaltungen)
und damit begründet, dass allfällige Anpassungen der gesetzlichen Basis in
Übereinstimmung mit dem im November 2013 erschienenen Bericht der Arbeitsgruppe
zur Ausgestaltung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter (Agur12) erfolgen sollte. Im
Nationalrat erinnerte Bundesrätin Sommaruga (sp) an die grundsätzlich positive
Resonanz der Arbeitsgruppe auf die Zweckmässigkeit der bestehenden
Leerträgervergütung. 3

MOTION
DATUM: 26.11.2014
MARLÈNE GERBER
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Während sich die Arbeitsgruppe (AGUR12) bei der Ausarbeitung eines Entwurfs zur
Modernisierung des Urheberrechts mehrheitlich auf die Bekämpfung der
Internetpiraterie konzentriert hatte, machten erste bekanntgewordene
Vernehmlassungsergebnisse zur Urheberrechtsrevision zuerst den Eindruck, dass die
Probleme mit dem Entwurf ganz woanders liegen. Massive finanzielle und administrative
Mehrkosten befürchteten mit Museen und Bibliotheken gerade jene Institutionen, die
schwerpunktmässig für den Erhalt nicht-digitaler Werke verantwortlich sind, wie die
Medien bereits vor Ablauf der Vernehmlassungsfrist im März 2016 publik machten.
Grund für den Missmut war die im Entwurf vorgesehene Einführung einer Vergütung für
das unentgeltliche Verleihen von Werken, sofern eine Institution den Verleih als Haupt-
oder Nebentätigkeit ausübt. Von dieser Regelung betroffen wären allenfalls neben
Bibliotheken und Ludotheken auch Museen, die sich häufig auf Leihgaben verlassen. Auf
der anderen Seite sprachen sich Kulturschaffende und Produzenten für ein so
ausgestaltetes Verleihrecht aus.
Im Dezember 2016 veröffentlichte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(IGE) schliesslich den Vernehmlassungsbericht, der in seinen groben Zügen Folgendes
zeigte: Erstens wird dem Entwurf von verschiedensten Anspruchsgruppen eine grosse
Bedeutung zugeschrieben, was sich an den 8000 Seiten füllenden Stellungnahmen von
beinahe 1200 Vernehmlassungsteilnehmern zeigte. Zweitens schien man sich zwar in
der Sache einig zu sein, dass es einer Modernisierung des Urheberrechts bedarf,
bezüglich der Stossrichtung der Revision drifteten die Meinungen jedoch stark
auseinander. Drittens war bei Weitem nicht nur das Verleihrecht Stein des Anstosses.
So zeichnete sich auch bei den Kernpunkten der Revision, den geplanten Massnahmen
zur Pirateriebekämpfung, keine mehrheitsfähige Lösung ab. Die stärkere Einbindung
von Hosting-Providern bei der raschen Entfernung von urheberrechtlich
problematischen Inhalten stiess etwa auf starken Widerstand von Seiten der Parteien,
die teilweise die bestehende Selbstregulierung als ausreichend erachteten. Ebenfalls
kritisiert wurde das Blockieren von Inhalten durch die Access-Provider; dies sei keine
wirksame Massnahme und darüber hinaus missbrauchsgefährdet. Bereits im Sommer
und somit vor der Publikation des definitiven Vernehmlassungsberichts zum Entwurf
orientierte Bundesrätin Sommaruga die AGUR12 über die vorläufigen Erkenntnisse aus
den Stellungnahmen zum kontroversen Entwurf und beauftragte die Arbeitsgruppe,
einen kompromissfähigeren Vorschlag auszuarbeiten. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2016
MARLÈNE GERBER

Wie nach den ernüchternden Ergebnissen der Vernehmlassung zur
Urheberrechtsrevision von Bundesrätin Sommaruga gefordert worden war, traf sich die
AGUR12 erneut, um verschiedene Punkte des Entwurfes zu konkretisieren und
kompromissfähigere Lösungen zu finden. Zwischen September 2016 und März 2017 fand
sich die Arbeitsgruppe unter der Leitung des IGE zu fünf Sitzungen ein, wobei sich zu
den bisherigen Teilnehmenden (Kulturschaffende, Produzentinnen und Produzenten,
Nutzerinnen und Nutzer sowie Konsumentinnen und Konsumenten) neu auch die
Internet-Service-Provider und das BJ sowie weitere Verwaltungsvertreter gesellten
(AGUR12 II). Ein wesentlicher Kompromiss konnte beim zentralen und viel diskutierten
Thema der Pirateriebekämpfung erzielt werden. So solle diese bei den Hosting-
Providern direkt erfolgen: Unter Berücksichtigung der bestehenden Selbstregulierung
sollen die Provider keine Piraterieplattformen begünstigen und von
Urheberrechtsverletzungen betroffene Inhalte rasch von ihren Servern löschen. Im Falle
einer besonderen Gefahr solle ein «Stay Down» dafür Sorge tragen, dass eine einmal
beseitigte Verletzung auch beseitigt bleibe. Des Weiteren solle eine Datenbearbeitung
zur strafrechtlichen Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen explizit als zulässig
festgehalten werden. Die ursprünglich angedachten Blocking-Massnahmen durch
Access-Provider sowie der Versand von aufklärenden Hinweisen bei
Zuwiderhandlungen über Peer-to-Peer-Netzwerke hingegen wurden im
Kompromisspaket nicht aufgegriffen. Auch bei weiteren Themenbereichen, wie
beispielsweise der Nutzung von verwaisten Werken, der Verlängerung der Schutzfrist
für verwandte Schutzrechte oder der Verbesserung im Tarifgenehmigungsverfahren
konnten Kompromisse zu Gunsten von Nutzerinnen und Nutzern, Konsumentinnen und
Konsumenten sowie Kulturschaffenden erzielt werden. Das EJPD liess verlauten, dass
die konkreten Ergebnisse der AGUR12 II in seine Überlegungen zur geplanten Revision
einfliessen würden und es dem Bundesrat einen entsprechenden Antrag zum weiteren
Vorgehen stellen werde. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2017
MELIKE GÖKCE
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Im November 2017 unterbreitete der Bundesrat beiden Räten seine Botschaft zur
Modernisierung des Urheberrechts sowie zur Genehmigung zweier Abkommen der
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Zugleich beantragte er die
parlamentarischen Vorstösse Po. 10.3263, Po. 12.3326, Po. 12.3173, Mo. 14.3293 und Po.
14.4150 zur Abschreibung.

Die letztmalige Änderung des Schweizer Urheberrechts war mit der 2008 in Kraft
getretenen Teilrevision angegangen worden und hatte sich aus der Notwendigkeit der
Anpassung an die neuen digitalen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben.
Seither haben sich diese Rahmenbedingungen aber wiederum weitgehend geändert,
weshalb eine neuerliche punktuelle Anpassung der Rechtsgrundlage erforderlich
wurde. Die Vorlage beinhaltete eine Reihe von Massnahmen, die das Urheberrecht
zugleich modernisieren als auch dessen Schutzfunktion festigen sollen. Im Fokus stand
die viel diskutierte Frage nach der Internetpiraterie und deren effizienter Bekämpfung.
Besonders für diesen Bereich erhoffte man sich mit den vorgeschlagenen Massnahmen
mitunter den Bedenken des US-Handelsbeauftragten Rechnung zu tragen: Dieser hatte
2016, auf Verlangen der US-Urheberrechtsindustrie, die Schweiz zum ersten Mal auf die
«Watch-List» der Länder gesetzt, die gemäss den USA ein Defizit beim Schutz von
Immaterialgüterrechten aufweisen. Diese Zuweisung bringe zwar keine unmittelbaren
rechtlichen, politischen oder wirtschaftlichen Folgen mit sich, sei aber hinsichtlich der
zwischenstaatlichen Beziehungen belastend, führte der Bundesrat in seiner Botschaft
aus. Entsprechend wurde vorgeschlagen, dass – insbesondere auch um die
Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu kriminalisieren – zur effizienten
Bekämpfung der Internetpiraterie bei den Hosting-Providern angesetzt werden soll. Die
im Frühjahr 2017 gefundene Kompromisslösung der AGUR12 II fand folglich ihren Weg in
die Vorlage: Schweizer Anbieter von Internetdienstleistungen sollen keine
Piraterieplattformen beherbergen und entsprechend rechtswidrige Inhalte sofort von
ihren Servern entfernen. Da die anvisierte Selbstregulierung gerade bei den
Piraterieplattformen nur schlecht greife, sollen Hosting-Provider, die
Urheberrechtsverletzungen begünstigen, verpflichtet werden, dafür Sorge zu tragen,
dass einmal entfernte rechtswidrige Inhalte auch entfernt bleiben («Stay-down»).
Dieses Vorgehen soll mitunter zu einer Aufwandsreduktion bei den Rechtsinhaberinnen
und Rechtsinhabern führen. Zusätzlich soll die Zulässigkeit einer Datenbearbeitung zur
strafrechtlichen Verfolgung ausdrücklich im Gesetz festgehalten werden, wohingegen
von Netzsperren und dem Versand von Aufklärungshinweisen abgesehen wurde. 

Um mit den neusten technischen und rechtlichen Entwicklungen Schritt zu halten,
wurden in der Vorlage auch entsprechende Massnahmen zur Regulierung dieser
Bereiche angeführt. Für die Nutzerinnen und Nutzer sowie Konsumentinnen und
Konsumenten wurden das Verzeichnisprivileg, die vergütungsfreie
Wissenschaftsschranke und eine Nutzungsregelung verwaister Werke aufgenommen.
Mit dem Verzeichnisprivileg wird die Ausgestaltung der Online-Verzeichnisse der
Bestände von beispielsweise öffentlichen Bibliotheken oder Museen geregelt, damit
diese ihren Vermittlungsauftrag zeitgemäss und den technischen Entwicklungen
angepasst wahrnehmen können. Mit der Wissenschaftsschranke soll sichergestellt
werden, dass Urheberinnen und Urheber das für das Text- und Data-Mining relevante
Kopieren nicht zum Nachteil der Forschung verbieten dürfen. Die Nutzungsregelung
von verwaisten Werken soll korrigierend auf die Nachteile einwirken, die sich aus den
relativ langen Schutzfristen des bestehenden Urheberrechts ergeben. Um das
Missverhältnis zwischen der zunehmenden Online-Nutzung und den Vergütungen der
Werke von Kulturschaffenden zu korrigieren, wurde zu deren Gunsten die Erhöhung der
Schutzfrist für verwandte Schutzrechte von 50 auf 70 Jahre in die Vorlage
aufgenommen. Des Weiteren soll der Schutz von Fotografien ohne individuellen
Charakter – beispielsweise Fotografien, die das Zeitgeschehen dokumentieren –
sichergestellt werden und die Video-on-Demand-Vergütung, mit der die
ausschliesslichen Rechte für Personen mit Urheber- und/oder
Interpretationsansprüchen komplementiert werden, festgehalten werden. 

Mit den beiden zur Ratifikation aufgenommenen WIPO-Abkommen soll garantiert
werden, dass auch im internationalen Verhältnis ein Standard gewährleistet werden
kann, der in der Schweiz bereits gesetzlich verankert ist. Mit dem Vertrag von Peking
sollen analog zu den Musikerinnen und Musikern auch die Rechte von
Schauspielerinnen und Schauspielern gesichert werden. Im Unterschied zu
Erstgenannten können Letztere im internationalen Verhältnis keinen Schutzanspruch
bei unerlaubter Verwendung ihrer Darstellungen geltend machen. Der Vertrag von
Marrakesch soll zur Verbesserung der Chancengleichheit von sehenden und
sehbehinderten Personen beitragen, indem der Zugang zu urheberrechtlich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.11.2017
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.24 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



geschützten Werken für Letztgenannte erleichtert werden soll.

Die Überzeugung des Bundesrates, mit dem eingereichten Entwurf eine gute und solide
Kompromisslösung gefunden zu haben, die möglichst alle Anliegen berücksichtigt,
wurde indes von den Medien nicht wirklich geteilt. Die satirisch anmutende Aussage der
NZZ «[w]enn niemand richtig zufrieden ist, dann hat man einen guten Kompromiss»,
scheint den Grundtenor bei den Kunst- und Kulturschaffenden sowie -produzierenden
wesentlich besser einzufangen. So werden in der NZZ auch Zweifel daran kundgetan,
dass die Vorlage in der aktuell kompromissorientierten Form die parlamentarischen
Verhandlungen unbeschwert überstehen könnte. Die Stiftung für Konsumentenschutz
erachte die Vorlage nicht gerade als einen «grossen Wurf», zeige sich aber immerhin
zufrieden damit, dass zumindest eine Verschlechterung abgewendet werden konnte,
wie die NZZ berichtete. Ebenfalls zu Worte kam Suisseculture, der Dachverband der
Kulturschaffenden. Dieser merkte zwar an, dass nicht all seine Forderungen im
Kompromisspaket berücksichtigt worden seien, zeigte sich aber dennoch bereit, sich
an den Kompromiss zu halten, wenn die anderen Beteiligten dies auch tun würden – es
sei jedoch noch Widerstand seitens einzelner Berufsgruppen zu erwarten. Wesentlich
frustrierter fiel die Resonanz bei den Film- und Musikproduzenten aus: Diese zeigten
sich mit der Vorlage gänzlich unzufrieden und monierten insbesondere die fehlenden
Netzsperren für ausländische Anbieter und das Versäumnis, eine Möglichkeit der
Kriminalisierung von privaten Downloads einzuführen. Lorenz Haas vom Verband für
Musiklabels (IFPI) wolle es daher noch offen lassen, ob sein Verband entsprechende
Lobbyingbestrebungen im Parlament angehen werde. Wie die «Schweiz am
Wochenende» berichtete, wären gerade diese beiden Versäumnisse nach Haas «das
adäquate Mittel» gewesen, um die Urheberschaft im Musikbereich effizient zu
schützen. Entsprechend könne er auch das Argument von Bundesrätin Sommaruga,
dass dieser Entscheid im Parlament nicht mehrheitsfähig gewesen wäre, nicht
nachvollziehen; zumal gerade dieses besagte Parlament sich kurz zuvor für das
Geldspielgesetz, mit welchem die Sperrung von ausländischen Angeboten von Online-
Glücksspiel anvisiert worden war, ausgesprochen hatte. Es stelle sich folglich die Frage,
ob den Schweizer Politikerinnen und Politikern die Casinos wichtiger seien, als die
Schweizer Musik und Kultur. Ob die Forderung der Netzsperre es wieder in die Vorlage
schaffen könnte, hänge laut dem Tages-Anzeiger derweilen von Teilen der SP, FDP und
CVP ab und davon, ob sie sich gewillt zeigten, am gleichen Strick zu ziehen, zumal sich
die SKS und der Gewerbeverband bereits dagegen ausgesprochen hatten. 6

Nach einer über sechsjährigen Vorgeschichte und einer Verschiebung der ursprünglich
für die Herbstsession 2018 geplanten Behandlung fielen schliesslich in der
Wintersession 2018 die ersten Entscheide zur Revision des Urheberrechtsgesetzes. Mit
lediglich einem abweichenden Beschluss wurde das revidierte Urheberrecht in der
Gesamtabstimmung des Nationalrats einstimmig gutgeheissen und auch die beiden
WIPO-Abkommen wurden – mit einer kleinen sprachlichen Anpassung im Vertrag von
Marrakesch – einstimmig genehmigt. Trotz dieser offensichtlichen Einigkeit zum
Abschluss der Verhandlungen zeigte sich bereits in der Eintretensdebatte, dass viel
Diskussionsbedarf besteht, was sich in einer zweitägigen Beratung des Geschäfts
niederschlug:
Dass man auf die Vorlage eintreten werde, stand bereits zu Beginn der Beratung ausser
Zweifel. Sämtliche Fraktionen votierten ohne Gegenantrag für Eintreten. Hinsichtlich
der konkreten Inhalte hingegen zeichneten sich zwischen den Fraktionen teilweise
grosse Differenzen ab, nicht zuletzt auch dadurch bedingt, dass nebst diversen
Minderheitsanträgen jeweils auch ein Einzelantrag Merlini (fdp, TI) und Wasserfallen
(fdp, BE) eingereicht wurde. 
In der Detailberatung zeigte sich, dass zumindest das Herzstück der Revision, die
Pirateriebekämpfung, gänzlich unbestritten war. Künftig sollen Hosting Provider
insofern in die Pflicht genommen werden, als dass sie dafür Sorge tragen müssen, dass
auf eine Meldung hin einmal entfernte, urheberrechtsverletzende Inhalte nicht wieder
hochgeladen werden können – und zwar ohne eine erneute Meldung. Bei einem
Zuwiderhandeln können strafrechtliche Schritte eingeleitet werden. Ebenfalls
unbestritten waren die vorgeschlagenen Massnahmen zur Anpassung des Urheberrechts
an das digitale Zeitalter, von denen insbesondere Museen, Bibliotheken und
Forschungsinstitutionen profitieren sollen, sowie die Verlängerung der Schutzfrist für
Musikschaffende von 50 auf 70 Jahre.
Eine erste grosse Diskussion ergab sich hingegen bei der Detailberatung des
Lichtbildschutzes. Matthias Aebischer (sp, BE) und Philippe Bauer (fdp, NE), in
Vertretung der Kommission, wiesen darauf hin, dass die Meinungen zu Art. 2 Abs. 3bis
bereits im Vorfeld auseinandergegangen waren. Die ursprüngliche Annahme, dass eine

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2018
MELIKE GÖKCE
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Verschiebung des Lichtbildschutzes aus Art. 2 in Art. 29 und 34a – folglich eine
Ausgestaltung als ein Nachbarrecht anstelle des Urheberrechts – keine materiellen
Änderungen mit sich bringen würde, wurde in der Folge eines Juristenstreits
angezweifelt. Dennoch sei sich die Kommission darüber einig, dass der Lichtbildschutz
einen wichtigen Grundsatz, um nicht zu sagen «eines der Filetstücke», der Revision
darstelle und man daher etwas weitergehen müsse als vom Bundesrat vorgeschlagen.
Die anwesende Bundesrätin Simonetta Sommaruga erwiderte darauf, im Grundsatz
mache es keinen Unterschied, ob man den Lichtbildschutz als Urheberrecht oder als
Nachbarrecht ausgestalte. Das Urheberrecht als bundesrätliche Wahl habe sich aus
gesetzessystematischen Gründen und der logischen Nähe zum Schutz von individuellen
Fotografien ergeben. Was man aber nicht vergessen dürfe, sei, dass es sich bei den
Fotografen im Wesentlichen um klassische KMU handle, die ebenso wie letztgenannte
einen entsprechenden Schutz ihrer Arbeit verdienten. Daher erbat sie das Plenum, dem
Einzelantrag Merlini zuzustimmen und somit dem Bundesratsentwurf zu folgen. Merlini
argumentierte, dass die bundesrätliche Minimalschranke des Schutzes von lediglich
dreidimensionalen Objekten nicht – wie von der Kommission gefordert – weiter
ausgebaut werden soll, da ansonsten das verfolgte Ziel und der Schutzzweck des
Urheberrechts verfehlt würden. Die Voraussetzung einer menschlichen Tätigkeit zur
Erstellung würde andernfalls wegfallen und Aufnahmen von Radarkontrollapparaten
oder Wildtierfotofallen wären dem gleichen Schutz unterstellt wie geistige Arbeit.
Tatsächlich kam der Nationalrat – mit Ausnahme einer Mehrheit der SVP- und Teilen der
CVP-Fraktion – dieser Bitte nach und stimmte mit 110 zu 61 Stimmen für den Antrag
Merlini.
Die nächste weitläufige Diskussion galt der Video-on-Demand-Entschädigung. Hier
musste sich die Kommissionsmehrheit nebst dem Einzelantrag Wasserfallen, der
forderte, dass die neu vorgeschlagenen Artikel 13a und 35a bezüglich der
Zugänglichmachung von audiovisuellen Werken auf Video-on-Demand-Plattformen
ersatzlos gestrichen werden, um keine Mehrfachbelastung der Konsumentinnen und
Konsumenten entstehen zu lassen, auch gegen eine Minderheit Aebischer behaupten,
die eine Ausnahme für die in audiovisuellen Werken enthaltene Musik forderte. Flavia
Wasserfallen (sp, BE), in Vertretung der Minderheit, argumentierte, dass die Musik- und
Filmbranche zwei Paar Stiefel seien und gänzlich unterschiedlich organisiert seien. Die
Musikbranche habe weniger Beteiligte und die Urheberschaft habe für die Verwertung
ihre Rechte an die Suisa abgetreten, welche wiederum mit den entsprechenden
Plattformen diverse freie Verträge abgeschlossen habe. Würde man nun die Filmmusik
ebenfalls unter die Kollektivverwertung von Filmen subsumieren, wären diese Verträge
veraltet und müssten neu verhandelt werden. Bundesrätin Sommaruga räumte hierzu
ein, dass sie sich dieser Benachteiligung bewusst sei, man müsse dies aber als den zu
zahlenden Preis verstehen, damit sich die Situation der Filmschaffenden insgesamt
verbessere. In den beiden Abstimmungen konnte sich die Mehrheit schliesslich sowohl
gegen den Minderheitsantrag (115 zu 58 Stimmen; SP- und Grüne-Fraktion dagegen) als
auch gegen den Antrag Wasserfallen (112 zu 67 Stimmen; SVP- und Teile der FDP-
Fraktion dagegen) durchsetzen. Somit erhalten Filmschaffende neu eine Vergütung für
Video-on-Demand-Verwendungen, die von den Verwertungsgesellschaften eingezogen
wird. Die Mehrheit konnte sich ebenfalls gegen eine Minderheit Fehlmann Rielle (sp, GE)
durchsetzen (133 zu 39 Stimmen), welche den Schutz von journalistischen Werken
beantragte. Eine neue Regelung sollte die Betreiber sozialer Netzwerke dazu
verpflichten, Urheberinnen und Urhebern oder Verlagen eine Vergütung abzugeben,
wenn sie journalistische Inhalte zugänglich machen.
Auch das im August 2018 von der KVF-NR aufs Parkett gebrachte Replay-TV sorgte für
viel Diskussionsstoff. Mit dem neu zu schaffenden Art. 37a soll jedem einzelnen
Sendeunternehmen die Möglichkeit gegeben werden, zum Überspringen bzw.
Widerrufen von Werbung seine Zustimmung zu geben und somit nicht mehr von den
Kabelnetzunternehmen abhängig zu sein. Eine Minderheit Gmür-Schönenberger (cvp,
LU) legte hierzu aber ein Veto ein und beantragte die Streichung dieses Artikels aus drei
Gründen: Erstens handle es sich hierbei um ein medien- und nicht urheberrechtliches
Anliegen, zweitens bedürfe es bezüglich der Werbefinanzierung der Unternehmen einer
gesamtheitlichen Betrachtung und drittens fehlten bis anhin relevante
Untersuchungserkenntnisse für die Argumentation der Gegenseite. Ob es nun an der
ergänzend angebrachten Argumentation hinsichtlich des Konsumentenschutzes lag
oder doch an Beat Flachs (glp, AG) nostalgisch anmutendem Votum, dass die jungen
Menschen von heute gar nicht mehr wüssten «mit welchen Herzschmerzen es
verbunden war, wenn man damals einmal eine Folge von Bonanza verpasst hat»,
jedenfalls war das Mehrheitsanliegen im Rat chancenlos und wurde mit 182 zu 6
Stimmen rigoros abgeschmettert.
Die einzige vom bundesrätlichen Entwurf abweichende Entscheidung betraf die
geforderte Streichung der Hotelabgabe: Neu sollen Hotels oder Gefängnisse für die
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Verwendung von öffentlichen Werken innerhalb ihrer Räumlichkeiten nicht mehr zur
Kasse gebeten werden können. Dies hatte der Nationalrat mit 132 zu 53 Stimmen
beschlossen, wobei die Gegenstimmen aus den geschlossenen Fraktionen der SP und
Grünen stammten.
Nachdem auch die für das Abkommen von Marrakesch angeführte
Kommissionskorrektur – der erleichterte Zugang zu veröffentlichten Werken auch für
Menschen mit geistiger Behinderung – angenommen wurde, liegt der Spielball nun beim
Ständerat. 7

Musik

Während sich die Musikmärkte im Ausland in den letzten Jahren stabilisiert hatten oder
sich gar auf dem Weg der Erholung befanden, ging der Umsatzrückgang in der Schweiz
ungebremst weiter. Seit dem Rekord-Verkaufsjahr 2000 verkleinerte sich der Schweizer
Absatzmarkt für Tonträger und digitale Musik bis im Jahr 2012 um 64%, was im Vergleich
zum globalen Markt, der in derselben Zeitspanne 42,3% Umsatzeinbussen in Kauf
nehmen musste, beträchtlich ist. Lorenz Haas, Geschäftsführer des Branchenverbands
für Musiklabels (IFPI) ortete den Hauptgrund im fehlenden juristischen Vorgehen gegen
illegales Herunterladen von Musik. Haas hoffte auf die von Bundesrätin Sommaruga
eingesetzte Arbeitsgruppe für das Urheberrecht (Agur12), welche bis zum Ende des
Berichtsjahres mögliche Anpassungen für ein angemessenes Urheberrecht im digitalen
Zeitalter präsentieren wollte. Weitere Erklärungen für die fortwährende Abnahme der
Musikverkäufe sah Haas im Händlersterben sowie in der aufgrund des starken Frankens
zunehmenden Bedeutung von Parallelimporten. Im Gegenzug vertrat das IFPI die
Ansicht, dass teilweise kostenpflichtige Streaming-Dienste wie Spotify, Simfy oder die
im Vorjahr auf den Markt gekommene Xbox Music von Microsoft keine Konkurrenz für
den legalen Absatzmarkt von Tonträgern und digitalen Angeboten bedeuteten. Vielmehr
bestehe das Potential, dass sich solche Kanäle zu einem wichtigen Absatzmarkt für ein
junges Klientel entwickeln. Laut Aussage von Spotify hätten sogar 20% der illegalen
Downloader zu Streaming-Diensten gewechselt. Der Gesamtumsatz des Schweizer
Musikmarktes belief sich 2012 auf CHF 104,8 Mio. Dabei umfasste der durch den Absatz
von Tonträgern generierte Umsatz beinahe zwei Drittel des gesamten Verkaufserlöses
(CHF 67 Mio.). Während der Verkauf physischer Tonträger im Vergleich zu 2011 um 28%
zurückging, vergrösserte sich der digitale Absatzmarkt im 2012 um 23%. Der durch
Streaming erzielte Umsatz betrug im Vorjahr nur etwas über 3% des gesamten digitalen
Absatzmarktes (CHF 37,8 Mio.). Erste Zahlen für 2013 zeigen hingegen einen deutlichen
Anstieg des Marktanteils von Streaming-Diensten am digitalen Musikvertrieb. 8
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